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Termine Mai 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.5.2010 14.5.2010 6.5.2010 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.5.2010 14.5.2010 6.5.2010 

Gewerbesteuer 17.5.2010 20.5.2010 12.5.2010 

Grundsteuer 17.5.2010 20.5.2010 12.5.2010 

Sozialversicherung5 27.5.2010 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Fi-
nanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 

laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfah-
ren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.5.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. 
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen 
Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Geänderte Rechtsauffassung bei der Beachtung von Privatanteilen des PKWs 

Fiskus schafft strengere Regeln bei mehreren betrieblichen Fahrzeugen 
Die Finanzverwaltung hat in einem neuen Schreiben ihre Rechtsauffassung in einem wichtigen Punkt grundlegend 
geändert.  

Es geht um die Privatnutzung von mehreren betrieblichen Fahrzeugen. Wenn mehr Fahrzeuge als Nutzer vorhanden 
sind, wurde bisher ein Privatanteil nur für so viele Fahrzeuge berücksichtigt, wie dieses der Anzahl der Nutzer ent-
spricht. Dabei wurden die Fahrzeuge mit dem höchsten Bruttolistenpreis berücksichtigt.  

Jetzt will die Finanzverwaltung für jedes Fahrzeug einen Privatanteil ansetzen. Die geänderte Auffassung der Finanz-
verwaltung wird auch durch die jüngste Rechtsprechung gestützt. So hat der BFH in einem aktuellen Urteil aus dem 
März 2010 die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung bestätigt und ausdrücklich festgestellt, dass die 1%-Regelung 
für jedes betriebliche Fahrzeug anzuwenden ist, auch wenn diese ausschließlich durch eine Person genutzt werden.  

Abhilfe schafft nur ein Fahrtenbuch 
Letztendlich werden Steuerpflichtige in dieser Situation zukünftig nicht umhin kommen, mit Hilfe eines Fahrtenbuches 
nachzuweisen, dass das Fahrzeug ausschließlich betrieblich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt wird. Selbst 
wenn das Fahrzeug gelegentlich privat genutzt wird, kann mit Hilfe des Fahrtenbuches die ärgerliche 1%-Regelung 
verhindert werden. Der Privatanteil ist dann zumindest realistisch niedrig entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen 
anzusetzen.  
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Bei den elektronischen Fahrtenbüchern gibt es mit den GPS unterstützten Geräten interessante neue technische An-
sätze. So wird die Eingabe der gesuchten Orte bei regelmäßig besuchten Zielen nahezu automatisiert. Einige Geräte 
legen automatisch bei jedem Abstellen der Zündung einen Datensatz an, so dass den strengen Anforderungen der 
Finanzverwaltung genüge getan wird. Damit es später mit dem Finanzamt keinen Ärger gibt, sollte es sich allerdings 
um ein System handeln, bei dem nachträgliche Veränderungen der aufgezeichneten Angaben technisch ausgeschlos-
sen, zumindest aber dokumentiert werden.  

Übergangsfrist bis Wirtschaftsjahr 2010/2011  
Die neuen strengeren Regeln gelten erst ab dem Wirtschaftsjahr, das nach dem 31.12.2009 beginnt. Da nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung die 1%-Regelung nur ausgeschlossen werden kann, wenn für das gesamte Wirtschaftsjahr 
ein Fahrtenbuch geführt wurde, ist für eine eventuelle Umstellung Eile geboten. 

Aufwendungen für einen nicht zu Stande gekommenen Grundstückskauf sind kei-
ne Werbungskosten 
Vergebliche Aufwendungen in Form einer verlorenen Anzahlung für die Anschaffung von Grund und Boden können 
nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abgezogen werden. Voraussetzung für 
die Berücksichtigung von fehlgeschlagenen Aufwendungen als Werbungskosten ist die Abnutzbarkeit des geplanten 
Erwerbs eines Vermögensgegenstands. 

Diese von der Finanzverwaltung geteilte Auffassung wird im Schrifttum kritisiert. Nach der Gegenmeinung können bei 
Überschusseinkünften (z. B. Vermietung und Verpachtung) die das Vermögen betreffenden Aufwendungen nur dann 
unberücksichtigt bleiben, wenn mit den Aufwendungen ein nichtabnutzbares Wirtschaftsgut (z. B. Grund und Boden) 
tatsächlich erworben worden ist, nicht jedoch, wenn sich die geplante Anschaffung nicht realisiert hat. 

Für Klarheit muss nun der Bundesfinanzhof sorgen. 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg) 

Bei einer Windkraftanlage sind die verschiedenen Wirtschaftsgüter gesondert ab-
zuschreiben 
Das Niedersächsische Finanzgericht hat entschieden, dass eine Windkraftanlage aus verschiedenen Wirtschaftsgütern 
(Windkraftanlage, Netzanschluss, Kabelbau, Wegebau, Übergabestation, Konzeption) besteht. Die Abschreibung für 
diese einzelnen Wirtschaftsgüter ist gesondert zu ermitteln. 

• Bei der Windkraftanlage ist von einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 12 Jahren auszugehen. 

• Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter Netzanschluss, Kabelbau und Übergabestation be-
trägt 20 Jahre. 

• Die Konzeptionierung des Windparks ist als immaterielles Wirtschaftsgut über 20 Jahre abzuschreiben. 

• Für eine Schotterwegbefestigung beträgt die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer fünf Jahre. 

Es bleibt abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof diese Auffassung teilt. 

Berücksichtigung des Kindesunterhalts bei Unterhaltsleistungen an Lebensgefähr-
tin 
Unterhaltsaufwendungen für einen Lebenspartner sind als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen, wenn 
diesem öffentliche Mittel wegen einer Haushaltsgemeinschaft nicht gewährt werden. Wie die Höhe des abzugsfähigen 
Betrags ermittelt wird, hängt von den individuellen Verhältnissen ab. Gehört zur Haushaltsgemeinschaft ein unterhalts-
berechtigtes Kind, sind die für die Unterhaltsleistungen zur Verfügung stehenden Mittel um den nach steuerlichen und 
zivilrechtlichen Grundsätzen ermittelten Mindestunterhaltsbedarf des Kindes zu kürzen. Folgende Beispielsrechnung 
macht dies deutlich: 

Dem Unterhaltsleistenden zur Verfügung stehende Mittel 14.537 € 

Dem Empfänger zur Verfügung stehende Mittel   1.177 € 

Summe: 15.714 € 

abzüglich Mindestunterhalt Kind (87 % von 3.648 €)   3.174 € 

Summe: 12.540 € 

Davon ½ als Unterhaltsleistung zu berücksichtigen   6.270 € 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Gewerblicher Grundstückshandel auch bei Wohnungsverkäufen auf Druck einer 
Bank 
Eine Angestellte erwarb 1992 ein Grundstück mit einem Einfamilienhaus, das sie ab 1994 mit der Familie bewohnte. 
Auf dem Grundstück errichtete sie ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen, einem Büro-, einem Werkstatt- und La-
gerraum sowie 8 Garagen. Nach Fertigstellung im Jahr 1995 vermietete sie zwei Wohnungen verbilligt an die Kinder, 
die restlichen Wohnungen mit Staffelmietvereinbarungen an fremde Dritte. Die gewerblichen Räume wurden an den 
Ehegatten vermietet. Die Herstellungskosten für den Neubau wurde bis auf einen geringen Betrag von 2.000 € durch 
eine Bank fremdfinanziert. 

Auf Druck der finanzierenden Bank verkaufte die Angestellte von Oktober 1997 bis April 2000 insgesamt 
sechs Wohnungen mit Gewinn. Das Finanzamt sah darin gewerblichen Grundstückshandel und erließ geänderte Ein-
kommensteuerbescheide, in denen die bisher erklärten Verluste aus Vermietung und Verpachtung auch nicht mehr 
anerkannt wurden. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Den Einwand der Angestellten, sie habe nicht verkaufen wollen, alles sei zur 
Vermeidung von Zwangsversteigerungen aufgrund Druck der Bank geschehen, ließ das Gericht nicht gelten. Schon 
wegen der Finanzierung musste damit gerechnet werden, dass eine Veräußerung von Wohnungen unvermeidlich war. 

Kind muss ablehnenden bestandskräftigen Kindergeldbescheid an die Eltern ge-
gen sich gelten lassen 
Der Anspruch auf Kindergeld ist antragsgebunden und steht in der Regel den Eltern zu. Unter bestimmten Vorausset-
zungen wird das Kindergeld direkt an das Kind ausbezahlt. Das ist z. B. der Fall, wenn die Eltern dem Kind gegenüber 
mangels Leistungsfähigkeit nicht unterhaltspflichtig sind. Den Antrag auf Auszahlung des Kindergelds an sich selbst 
kann dann das Kind stellen. Hat die Familienkasse einen Antrag auf Kindergeld gegenüber den Eltern aber bereits für 
einen Zeitraum bestandskräftig abgelehnt, muss das antragsberechtigte Kind diesen Bescheid gegen sich gelten las-
sen, wie folgender Fall zeigt: 

Eine 1981 geborene Auszubildende (Ausbildungszeit 2002 bis 2004) lebte in eigener Wohnung und erhielt von ihren 
Eltern keine Unterhaltsleistungen. Den Antrag der Eltern auf Kindergeld lehnte die Familienkasse für die Jahre 2002 
und 2003 ab, da die Einkünfte und Bezüge der Auszubildenden den Grenzbetrag von 7.188 € überschritten hatten. 
Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2005 entschieden hatte, dass Sozialversicherungsbeiträge von Kin-
dern nicht in den Grenzbetrag einbezogen werden dürfen, beantragte die Auszubildende die „rückwirkende Auszah-
lung“ des Kindergeldes der Jahre 2002 bis 2004 an sich. Für die Jahre 2002 und 2003 hatte sie jedoch keinen An-
spruch, da der ablehnende und bestandskräftige Bescheid für diesen Zeitraum auch ihr gegenüber wirkt. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Rückabwicklung eines Anteilsverkaufs 
Wird der Verkauf eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage rückgängig ge-
macht, kann dieses Ereignis steuerlich auf den Zeitpunkt der Veräußerung zurückwirken. Damit entfallen auch rückwir-
kend die steuerlichen Konsequenzen, die sich ansonsten aus diesem Veräußerungsgeschäft ergeben hätten. Nicht 
notwendig ist, dass eine solche Rückabwicklung zivilrechtlich erstritten wird. 

Wenn sich die Vertragsparteien darüber einig sind, dass der Abschluss des Vertrags zu unvorhergesehenen Ergebnis-
sen führt und diesen deshalb aufheben, ist das anzuerkennen. Dies gilt auch, wenn unvorhergesehene steuerliche 
Ergebnisse der Grund für eine Aufhebung sind. Voraussetzung ist allerdings, dass der Vertrag vollständig rückabgewi-
ckelt wird, d. h. auch bereits erbrachte Leistungen zurückgewährt werden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Übertragung von einzelnen Wirtschaftsgütern zwischen Schwesterpersonenge-
sellschaften nicht zu Buchwerten möglich 
Die Personengesellschaft A hatte einzelne Wirtschaftsgüter unentgeltlich aus ihrem Gesamthandsvermögen in das 
Betriebsvermögen der Personengesellschaft B übertragen. An beiden Gesellschaften waren die gleichen Gesellschaf-
ter mit den gleichen Anteilen beteiligt (sog. Schwesterpersonengesellschaften). A meinte, die Übertragungen seien zu 
Buchwerten möglich. Der Bundesfinanzhof sah dies anders und beurteilte sie als Entnahmen, die mit dem Teilwert zu 
bewerten sind. 
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Unterschiedliche Behandlung von Kundenstamm und Know-how als Geschäfts-
wert, selbstständiges immaterielles Wirtschaftsgut oder persönliche Eigenschaft 
eines Unternehmers 
Der Bundesfinanzhof hatte darüber zu entscheiden, welche Bedeutung dem Geschäftswert bei der Veräußerung eines 
Einzelunternehmens an eine von dem Unternehmer gegründete GmbH zukommt. Bei dieser Frage ist vorrangig eine 
Antwort darauf zu finden, ob es sich um einen selbstständigen originären Wert handelt oder ob er Ausdruck des Kun-
denstamms bzw. Know-hows ist. Er kann seinen Ursprung auch in der Persönlichkeit des Unternehmers haben. 

Ein Geschäfts- oder Firmenwert ist der Mehrwert eines Unternehmens, der über den Substanzwert der einzelnen mate-
riellen und immateriellen Wirtschaftsgüter abzüglich der Schulden hinausgeht. Er kann weder separat veräußert noch 
entnommen werden. Eine Ausnahme ist lediglich in Betriebsaufspaltungs- oder Realteilungsfällen möglich. Kunden-
stamm oder Know-how als Geschäftswert sind Ausdruck der Gewinnchancen eines Unternehmens, die nicht auf ein-
zelnen Wirtschaftsgütern oder der Person des Unternehmers beruhen. 

Ist anlässlich der Veräußerung eines Unternehmens ein originärer Geschäfts- oder Firmenwert feststellbar, der jedoch 
im Rahmen der Veräußerung des Unternehmens nicht ausdrücklich mit veräußert wird, erhöht sich der Veräußerungs-
gewinn um diesen Wert. 

Beruht der Mehrwert eines Unternehmens auf den persönlichen Eigenschaften des Unternehmers, handelt es sich um 
unmittelbar von der Person des Unternehmers abhängige Kundenbindungen. Ein gedachter Erwerber des Unterneh-
mens würde dafür keinen Kaufpreis zahlen. Bei Handelsunternehmen kann dies der Fall sein, wenn der Unternehmer 
als Person im Vordergrund steht und nach außen in Erscheinung tritt, seine Mitarbeiter, die Betriebsorganisation oder 
die Lage des Betriebs aber für den Erfolg unbedeutend sind. 

Kundenstamm und Know-how können sich auch als selbstständige immaterielle Wirtschaftsgüter von einem Ge-
schäftswert abheben. Dies geschieht in Form von Kunden- oder Lieferantenlisten. Als solche können sie selbstständig 
veräußert oder verpachtet werden. Kommt es zur Verpachtung und werden alle anderen Wirtschaftsgüter des Einzel-
unternehmens einschließlich eines zusätzlich noch vorhandenen Geschäftswerts an die GmbH veräußert, ist der dar-
aus erzielte Gewinn als laufender Gewinn des Einzelunternehmens zu versteuern. 

Ertragsteuerliche Beurteilung als Umlaufvermögen für Vorsteuerberichtigung in 
Jahren vor 2005 nicht maßgebend 
Ein Grundstückshändler erwarb im Jahre 1999 ein Grundstück in der Absicht, es nach Bebauung umsatzsteuerpflichtig 
zu vermieten und sodann in vermietetem Zustand zu veräußern. Nach Fertigstellung im Jahr 2000 wurde das Gebäude 
vermietet. Ende 2001 veräußerte der Grundstückshändler das Grundstück gemäß seinen ursprünglichen Plänen. Er 
wehrte sich gegen eine Berichtigung der Vorsteuer, die er in den Jahren 1999 und 2000 bei der Herstellung des Ge-
bäudes geltend gemacht hatte. Das Grundstück sei als Umlaufvermögen zu qualifizieren und das Gesetz sehe für 
solches Vermögen keine Möglichkeit der Vorsteuerberichtigung vor. 

Der Bundesfinanzhof belehrte den Grundstückshändler eines Besseren. Die fehlende gesetzliche Regelung zur Vor-
steuerberichtigung betraf vor 2005 lediglich Wirtschaftsgüter, die nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen bestimmt 
waren. Bei diesen Wirtschaftsgütern handele es sich zwar regelmäßig um Gegenstände des Umlaufvermögens. Maß-
gebend sei die ertragsteuerliche Qualifizierung jedoch nicht. Mit der Vermietung über einen Zeitraum von 15 Monaten 
und der anschließenden Veräußerung war das Grundstück nicht nur einmalig zur Erzielung von Umsätzen bestimmt. 
Es unterlag daher der Vorsteuerberichtigung. 

Hinweis: Ab dem Jahr 2005 gibt es eine gesetzliche Regelung, wonach auch bei den Wirtschaftsgütern, die nur ein-
malig zur Ausführung eines Umsatzes verwendet werden, die Vorsteuer bei Änderung der maßgebenden Verhältnisse 
zu berichtigen ist. 


